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Bis 2020 sollen mit Hilfe von Energieeffizienz- 
Maßnahmen 310 PJ kumuliert eingespart werden 



Initiieren strategische Maßnahmen,  

Bund und BIG verbessern eigene Energieeffizienz 

Energieaudit oder Managementsystem 
samt internem oder externem Energieaudit 

Vorgegebene Qualifikationen erfüllen und  

in ein öffentliches Register eintragen lassen 

(große) 

Wesentliche Verpflichtungen  
im Bundes-Energieeffizienzgesetz 

Effizienzmaßnahmen im Umfang von 0,6 

Prozent ihrer Vorjahresenergieabsätze nachweisen 
> 25 GWh 



Energielieferanten 
 



Wer ist  
Energielieferant? 

Natürliche/juristische Person bzw. eingetragene Gesellschaft 

► Lieferungen von Energie gegen Entgelt 
► an Endverbraucher in Österreich 
► unabhängig vom Geschäftssitz 




€



Energielieferanten müssen jährlich 
neue Energieeinsparungen nachweisen 

 25  
GWh 

bei sich selbst  bei eigenen Kunden  bei anderen Verbrauchern 

mindestens 40% der Einsparungen müssen in 
Haushalten (Energieeinsatz im Wohnraum) 
oder im öffentlichen Verkehr gesetzt werden 

der Maßnahmen 
  in Haushalten 40%  

Vorjähriger Energieabsatz  
an Endverbraucher im Inland  

Energieeffizienz- 
maßnahmen nachweisen 

0,6% 

 
14.02.2015 

 
14.02.2016 



Unternehmen 
 



Die Verpflichtung der Unternehmen  
ist abhängig von ihrer Größe 



Verpflichtung der großen Unternehmen  
(“groß”: abgeleitet aus KMU-Richtlinie) 



VARIANTE 1 
MANAGEMENTSYSTEM + ENERGIAUDIT 

• Zugelassener externer 
Energieauditor oder 
qualifizierter interner 
Energieauditor 



VARIANTE 2 
EXTERNES ENERGIEAUDIT 



Fast 400 externe und mehr als 200 interne 
Energieauditoren sind bereits registriert. 
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>10% 
(im gesamten Unternehmen 

zu auditieren | bei Konzernen:  
auch in allen Töchtern mit 

Beteiligung > 50%) 

Bereiche mit Anteil von mehr als 10%  
am gesamten Energieverbrauch sind zu auditieren 

100 % 

75% 5% 20% 

>10% 
(im gesamten Unternehmen 

zu auditieren | bei Konzernen:  
auch in allen Töchtern mit 

Beteiligung > 50%) 

5% 

<10% 
(muss nicht  

auditiert werden) 

Gesamter Energieverbrauch  
des großen Unternehmens  

(Konzerne: Mutter + alle österreichischen Töchter mit Beteiligung > 50%) 



Energieaudits müssen  
„repräsentativ und verhältnismäßig“ sein 

100 % 

Teil 2  
EN 16247  

Teil 3  
EN 16247 

Teil 4  
EN 16247 

• Das Energieaudit muss alle wesentlichen Energieverbrauchsbereiche umfassen 
und verhältnismäßig sowie repräsentativ sein 
  Die Festlegung der Systemgrenzen obliegt in Österreich dem   
  qualifizierten Energieauditor (mehr Flexibilität) 

• zuverlässiges Bild über die Gesamtenergieeffizienz des Unternehmens 

• zuverlässige Ermittlung der wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten 

Gesamter Energieverbrauch  
des großen Unternehmens  

(Konzerne: Mutter + alle österreichischen Töchter mit Beteiligung > 50%) 



Energieaudits sind in Bericht zu dokumentieren 
Zusammenfassung für Monitoringstelle 

http://www.monitoringstelle.at/index.php?id=709 
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Die Monitoringstelle 
Energieeffizienz 



Auftrag des BMWFW 

Unsere Aufgaben leiten sich aus  
rechtlichen Vorgaben und dem Auftrag ab 

Energieeffizienz-Richtlinie 

Energieeffizienzgesetz 

Richtlinienverordnung  

Richtlinien für die Tätigkeit der Nationalen 
Energieeffizienz-Monitoringstelle | § 27 
(erst zu erlassen) 

BMWFW
(Auftraggeber)



Die Monitoringstelle ist  
Anlauf- und Infostelle für Verpflichtete 

Die laut Energieeffizienzgesetz 
verpflichteten Unternehmen  
und Organisationen 

IT-Dienstleister 

entwickelt Anwendung 
zum Energieeffizienz-

gesetz Monitoringstelle  
Energieeffizienz 

BMWFW
(Auftraggeber)

Auftraggeber 



MELDUNGEN ERFOLGEN ÜBER EINE ONLINE- 
ANWENDUNG IM UNTERNEHMENSSERVICEPORTAL 

IT-Dienstleister 

entwickelt  
Anwendung 

Die laut Energieeffizienzgesetz 
verpflichteten Unternehmen  
und Organisationen 



Anwendung zum 
Energieeffizienzgesetz 



ZWEISTUFIGER REGISTRIERUNGSPROZESS  
FÜR DIE ANWENDUNG ZUM ENERGIEEFFIZIENZGESETZ 

Bei Fragen  
zum USP-Zugang: 
 

0810 202 202  
info@usp.gv.at 

Bei Fragen  
zur Anwendung: 
 

01 20 52 20  
office@monitoringstelle.at 

1. Unternehmen muss im Unternehmens-Service-Portal registriert sein 

2. Unternehmen muss bei der Monitoringstelle registriert sein 

3. Der meldenden Person muss ein Account eingerichtet sein 
(Zugriffsberechtigung kann z.B. auf die Meldung von Energieaudits beschränkt werden) 



www.usp.gv.at 



>  Administration aufrufen 

>  Anwendung zum 
 Energieeffizienzgesetz 

Der USP-Administrator kann  
Mitarbeitern oder externen Auditoren 

ein Benutzerkonto erstellen und 
entsprechende Rechte erteilen 

Nach Fertigstellung und Freischaltung 
der Anwendung ist diese hier sichtbar 

Die Anwendung im USP wird schrittweise um Funktionen erweitert: 

1. Unternehmensdaten einsehen, ändern und erweitern     OKT 

2. Meldung von Audits | Qualifizierung als Energiedienstleister   OKT 

3. Meldung von Energieeffizienzmaßnahmen       DEZ 



Große 
Unternehmen 

Energie-
auditoren 

Wichtige nahende Fristen für Meldungen im USP 

Die Meldung des Energieaudits erfolgt über eine Zusammenfassung. Diese und 
etwaige andere Dokumente sind bis 30. November 2015 durch Auditoren oder 
Unternehmen im USP hochzuladen.  



26 

Art des MS 

intern oder extern? 

Verbrauch und Potenzial 
im Bereich Gebäude 

Registernummer des ext. 
Auditors (von Monitoring-
stelle vergeben) 

Zertifikat zum MS 

Zusammenfassung 

Systemgrenzen des MS 
(wenn nicht in Zusammen- 
fassung angegeben) 

Verbrauch und  
Potenzial im gesamten  
Unternehmen 
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* Ähnlich wie bei Variante 1 (MS + Energieaudit),  
 nur ohne Managementsystem-Elemente) 



Weitere Informationen  
zum Energieeffizienzgesetz 



• Informationen zu Verpflichtungen gemäß EEffG 

• Downloads & Vorlagen (z.B. für Energieauditberichte) 

• Registrierungsmöglichkeiten 

• Häufig gestellte Fragen 

• Formular für Anfragen an die Monitoringstelle 

• Anmeldung für den Newsletter 

• Website wird laufend erweitert 

Wichtigster Infokanal für Verpflichtete: 
www.monitoringstelle.at 



Die Monitoringstelle hat seit Mai 2015 
mehr als 3.000 Anfragen beantwortet. 

office@monitoringstelle.at 

01 – 20 52 20 
 

Mo - Do  |  08:00 bis 16:00 
Fr  |  08:00 bis 13:00 

www.monitoringstelle.at



DI Peter Traupmann 
Geschäftsführer  

  

ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 

AUSTRIAN ENERGY AGENCY 

— 

 office@monitoringstelle.at 

  www.monitoringstelle.at 

 01 – 20 52 20 

 



BACKUP 
 



Welche Energieeffizienzmaßnahmen  
sind grundsätzlich anrechenbar? 

Endenergieeffizienz   =  nachweislich mess- oder schätzbare Verbesserung  
     des Verhältnisses von Output und Input 

Output | Leistung, Dienstleistung, Ware oder Nutzenergie 
 

Input | Endenergie 

• z.B. Energieeffizienz im 
Produktionsprozess 

• z.B. Verminderung  
der Produktion   



HWB 
 

kWh/m²a 

Energieeffizienzmaßnahmen bzw.  
Einsparungen müssen „zusätzlich“ sein 

Maßnahmen sind anrechenbar, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Umsetzung  

über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und besser als der Bestand oder 

Marktdurchschnitt sind. 

Gesetzliche Vorgaben Marktdurchschnitt 

HWB 
 

kWh/m²a 

Bauordnung Zusätzliche 
Einsparung 

kWh/m²a 

Effizientes EFH 
(Neubau) 

A+ A++ 

Gesetzlicher 
Mindest-
standard 

Zusätzliche 
Einsparung 

Markt-
durch-
schnitt 

A+++ 

Gekauftes 
Gerät 



Wie können Energielieferanten  
ihre Einsparungen berechnen? 

Methode | Standardisiertes Verfahren zur  
Bewertung der Energieeinsparung  
von Energieeffizienzmaßnahmen 



AKTUELL | Methodendokument der AEA  
mit Stand vom Oktober 2013 ist gültig 

• Entwickelt zwischen 2008 und 2013 

• Freiwillige Vereinbarungen im 
Rahmen der Energiedienstleistungs- 
Richtlinie der EU (= Vorläufer der  
EU-Energieeffizienzrichtlinie) 

• Technologischer Fortschritt  
und gesetzliche Änderungen: 

Anpassungsbedarf 



Beispiel | Leuchtentausch Büro 
Umsetzung 2015 – Lebensdauer: 15 Jahre 

Effiziente Beleuchtung im Büro 

In einem Bürogebäude werden 
ineffiziente Leuchtensysteme (T8) 
gegen neue effiziente Leuchten-
systeme (T5) getauscht. 

Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Lebensdauer 
15 Jahre 

Umsetzung 
2015 (6 Jahre bis 2020) 

 

Anrechenbare Einsparung  
100 MWh für das Jahr 2015 
(6/6 * 100 = 100 | Lebensdauer bis 2030) 

100  
MWh 



Zukünftig | Monitoringstelle entwickelt weitere 
Methoden zur Bewertung von Einsparungen 

Die Monitoringstelle erarbeitet 
oder überarbeitet auf Initiative 
ihres Auftraggebers Methoden 

zur Bewertung von Energie-
effizienzmaßnahmen und 

übergibt diese dem BMWFW 

1 

Das BMWFW stellt laut EEffG das 
Einvernehmen mit BMASK 

(Soziales) und BMLFUW (Umwelt) 
betreffend der neuen oder 

überarbeiteten Methoden her 

2 

3 
Veröffentlichung  

der Methoden  
(z.B. per Verordnung) 


